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8. Berichtigung der Verlautbarung des Curriculums für das Bachelorstudium Slawistik 

 

Das Curriculum für das Bachelorstudium Slawistik an der Philologisch-

Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck, kundgemacht im 

Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 23.04.2024, 46. Stück, Nr. 

705 wird wie folgt berichtigt: 

In § 9 lautet anstelle der Absatzbezeichnung „(3)“ die Absatzbezeichnung „(2)“; anstelle der 

Absatzbezeichnung „(2)“ lautet die Absatzbezeichnung „(3)“.  

 

 Für die Curriculum-Kommission:  Für den Senat:   

 Mag. Dr. Beatrix Schönherr Univ.-Prof. Dr. Walter Obwexer 

9. Bestellung von Leiterinnen und Leitern von Organisationseinheiten gemäß dem 

Organisationsplan der Universität Innsbruck 

Das Rektorat der Universität Innsbruck hat gemäß § 8 Abs. 2 des Organisationsplans mit 

Beginn ab 1.11.2025 bis zum Ende der Funktionsperiode am 29.2.2028, Univ.-Prof. Dipl.-

Chem. Dr. Hubert Huppertz zum Leiter des Instituts für Biochemie bestellt.  

 

Für das Rektorat: 

Univ.-Prof. Dr. Veronika Sexl 

Rektorin 

10. Kundmachung betreffend gemäß § 5 Abs. 10 der Richtlinien für Habilitationsverfahren 

an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck über die Auflage der Gutachten des 

Habilitationswerbers Ass.-Prof. Dr. Luis Miguel Rodriguez Rojas 

 

Die Habilitationsschrift (inkl. sonstige Schriften und Publikationen) sowie die eingelangten 

Gutachten liegen vom 09. 10. 2025 bis 23. 10. 2025 in der Fakultäten Servicestelle Standort 

Technik, Technikerstraße 15, zur Einsichtnahme auf. 

Gem. § 5 Abs. 11 der Richtlinien für Habilitationsverfahren an der Leopold-Franzens-

Universität Innsbruck: 



Die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Fachbereichs und des 

fachlich nahestehenden Bereichs haben die Möglichkeit bis spätestens eine Woche nach 

Ende der Auflagefrist bei der Vorsitzenden der Habilitationskommission Stellungnahmen zu 

den Gutachten abzugeben (§ 103 Abs. 6 UG). Der Bewerber hat gleichfalls die Möglichkeit, 

innerhalb dieser Frist eine Stellungnahme zu den Gutachten abzugeben. 

Stellungnahmen zu den Gutachten sind an Frau Univ.-Prof. Mag. Dr. Sigrid Neuhauser 

(sigrid.neuhauser@uibk.ac.at und an fss-technik@uibk.ac.at bis spätestens 30. 10. 2025 zu 

senden 

 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Sigrid Neuhauser 

V o r s i t z e n d e  

11. Kundmachung betreffend gemäß § 5 Abs. 10 der Richtlinien für Habilitationsverfahren 

an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck über die Auflage der Gutachten des 

Habilitationswerbers Mag. Dr. Johannes Rüdisser zur Einsichtnahme 

 

Die Habilitationsschrift (inkl. sonstige Schriften und Publikationen) sowie die eingelangten 

Gutachten liegen vom 10. 10. 2025 bis 24.10. 2025 in der Fakultäten Servicestelle Standort 

Technik, Technikerstraße 15, zur Einsichtnahme auf. 

Gem. § 5 Abs. 11 der Richtlinien für Habilitationsverfahren an der Leopold-Franzens-

Universität Innsbruck: 

Die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Fachbereichs und des 

fachlich nahestehenden Bereichs haben die Möglichkeit bis spätestens eine Woche nach 

Ende der Auflagefrist bei dem Vorsitzenden der Habilitationskommission Stellungnahmen zu 

den Gutachten abzugeben (§ 103 Abs. 6 UG). Der Bewerber hat gleichfalls die Möglichkeit, 

innerhalb dieser Frist eine Stellungnahme zu den Gutachten abzugeben. 

Stellungnahmen zu den Gutachten sind an Herrn Univ.-Prof. Dr. Michael Bahn 

(michael.bahn@uibk.ac.at) und an fss-technik@uibk.ac.at bis spätestens 31. 10. 2025 zu 

senden. 

 

Univ.-Prof. Dr. Michael Bahn 

V o r s i t z e n d e r  
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12. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Transferstelle Wissenschaft - Wirtschaft - Gesellschaft 

hat Simon Fuger bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Evaluierung & Tests eines 

Bluetooth Auracast Sender mit Dual-Radio" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Priv.-Doz. Dr. Sara Maria Matt 

Leiterin der Organisationseinheit Transferstelle Wissenschaft - Wirtschaft - Gesellschaft 

      

13. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Molekularbiologie hat Angeliki Spathopoulou 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Epigenetic determinants of schizophrenia" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Dirk Meyer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Molekularbiologie 

      

14. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit FSP Digital Science Center (DiSC) hat Dr. Gerald Hiebel 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Building Research Insights with Data and Graph 

Exploration"  

  



notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof.  Justus Piater 

Leiter der Organisationseinheit FSP Digital Science Center (DiSC) 

      

15. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Bibelwissenschaften und Historische 

Theologie hat Univ.-Prof. Dr. Dominik Markl bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 

Projektes "Jozef Wisnickis Überlebensgeschichte: Edition - Analyse - Öffentlichkeitsarbeit" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Dr. James Andrew Doole 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Bibelwissenschaften und Historische Theologie 

      

16. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht hat Mag. Dr. Thomas Pixner-

Rinnergschwendtner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, 

die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Rechtsgutachten zur 

Verbindlichkeit von ärztlichen DNR-Anordnungen für Pflegepersonen" notwendig sind. Für 

eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Ganner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht 

      



17. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und 

Verwaltungslehre hat Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 

Projektes "Gutachtens zur Realkostenverrechnungsvereinbarung" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Arno Kahl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 

      

18. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und 

Verwaltungslehre hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas Müller bis auf Widerruf zum Abschluss 

von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 

Projektes "Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Zulässigkeit des Ausschlusses von Banken 

als Begünstigte der Vertrauensschadenversicherung" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Arno Kahl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 

      

19. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Politikwissenschaft hat Dr. Fabian Jonas 

Habersack bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Austrian Study of Populist 

Backlashes against Liberal  



Democracy: Elite Mobilization and Citizen Reactions" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

assoz. Prof. Dr. Jodok Troy 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Politikwissenschaft 

      

20. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Politikwissenschaft hat Ass.-Prof. Dr. Hauke 

Licht bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 

des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "GROUPY: Zero-shot multitask models for 

analyzing group-based rhetoric in political texts from synthetic labeled data" notwendig sind. 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

assoz. Prof. Dr. Jodok Troy 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Politikwissenschaft 

      

21. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Soziologie hat assoz. Prof. Dr. Friederike 

Stotten bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Data driven strategies to enhance 

sustainability, resilience, and resource efficiency of cattle farming" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

assoz. Prof. Mag. Dr. Bernhard Weicht 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Soziologie 

      



22. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Management und Marketing hat Ass.-Prof. 

Mag. Mag. Dr. Verena Wieser bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Boosting 

Research Innovation through Doctoral Group Exchange in Business Studies" notwendig sind. 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Oliver Koll 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Management und Marketing 

      

23. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Klassische Philologie und Neulateinische 

Studien hat ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gabriela Kompatscher-Gufler bis auf Widerruf zum 

Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich 

übertragenen Projektes "Anthropozentrik in Schulbüchern" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Korenjak 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Klassische Philologie und Neulateinische Studien 

      

24. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Kunstgeschichte hat ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. 

Thomas Steppan bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Tagungsband "Heilige Berge - 

Berge und das Heilige  

  



Land"" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Philipp Zitzlsperger 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Kunstgeschichte 

      

25. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft hat Mag. Mag. Mag. 

Elisabeth Happ bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Stärkung der Nebensaison durch 

sporttouristische Angebote in der Alpenwelt Karwendel" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Martin Schnitzer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft 

      

26. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Fachdidaktik hat Mag. Benjamin Kremmel bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Anxiety in the online IELTS Speaking Test" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Johannes Odendahl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Fachdidaktik 

      



27. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien hat Mag. Dr. Martin Auer bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Frühes Christentum im archäologischen Befund" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

assoz. Prof. Mag. Dr. Florian Martin Müller 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien 

      

28. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien hat Jessika Armbrüster bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Identifizierung lokaler Keramikproduktionen im 

hellenistischen Westsizilien: Eine Kombination von Neutronenaktivierungsanalyse und 

Fabric-Analyse am Fallbeispiel Monte Iato" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

assoz. Prof. Mag. Dr. Florian Martin Müller 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien 

      

29. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien hat assoz. Prof. Mag. Dr. 

Barbara Hausmair bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des  

  



ihr verantwortlich übertragenen Projektes "CHAT 2026 " notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

assoz. Prof. Mag. Dr. Florian Martin Müller 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien 

      

30. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien hat Dr. Susanna Cereda bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihr 

verantwortlich übertragenen Projekte "Routineuntersuchungen im Mikroarchäologischen 

Labor, Shaping the Shores: Society and Environment in Early Iron Age Traunkirchen through 

Sedimentary Proxies, Strenghtening Transnational Collaboration in Mountain Archaeology" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

assoz. Prof. Mag. Dr. Florian Martin Müller 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien 

      

31. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Astro- und Teilchenphysik hat Univ.-Prof.  

Francine Marleau bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "ARRAKIHS Mission: A census of 

dwarf galaxy satellites around Milky Way-like systems in the nearby Universe" notwendig 

sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. Tim Richard Walter Schrabback 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Astro- und Teilchenphysik 



      

32. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Atmosphären- und 

Kryosphärenwissenschaften hat Robert Peal bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 

Projektes "Drivers and impacts of westerly moisture transport events in EastAfrica" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Karl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften 

      

33. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie hat Johannes 

Giebelmann bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "The Influence of Solutes on the 

Dynamics of Deeply Supercooled Water" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Chem. Dr. Julia Kunze-Liebhäuser 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie 

      

34. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie hat ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Hugo 

Ortner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 



Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Brenner-Nordzulauf - 

Strukturgeologische Bearbeitung" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 

haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Michael Strasser 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie 

      

35. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Christoph 

Spötl bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 

des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Controls on the southwest USA 

hydroclimate over the last six glacial-interglacial cycles" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Michael Strasser 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie 

      

36. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie hat Patric Simoes Pereira bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "High-Precision Strontium Isotope Analysis in 

Paleoclimate Research" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Michael Strasser 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie 

      



37. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie hat Ass.-Prof. Dr. Anna Dominika 

Rogowitz bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Routineuntersuchungen AG 

Tektonik" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Michael Strasser 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie 

      

38. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat assoz. Prof. Dr. Clemens 

Geitner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Deadwood in Mountain Forests: 

ecosystem functions and services, their assessment, valuation and communication " 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Arnaud Josephus Alexander Maria Temme 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie 

      

39. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat Dr. Verena Simone Schröder 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Glaciers as Beings: Rethinking Ice, Loss, and Care 

in a More- 



Than-Human World" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Arnaud Josephus Alexander Maria Temme 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie 

      

40. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zoologie hat Dr. Marion Chatelain bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "The impact of bird feeding on pathogen 

transmission and avian health" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 

haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

ao. Univ.-Prof. Dr. Thorsten Schwerte 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zoologie 

      

41. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie hat Julia Vigl bis auf Widerruf 

zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich 

übertragenen Projektes "From playlists to partners: Exploring the mechanisms behind music 

preference similarity in romantic relationships" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Matthias Alexander Gondan-Rochon 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie 

      



42. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie hat Irene Alfarone bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Misconception-aware Intelligent Statistics Tutor for 

Assessing Knowledge and Enhancing Skills" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Matthias Alexander Gondan-Rochon 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie 

      

43. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie hat Dr. Verena Dresen bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Verlängerung/Ausbau von S-AAL" notwendig sind. 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Matthias Alexander Gondan-Rochon 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie 

      

44. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie hat Meike Sorg bis auf Widerruf 

zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich 

übertragenen Projektes "Why We Avoid Talking About Sex: The Role of Affective Forecasting 

in  

  



Sexual Communication. A series of six mixed-method-studies" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Matthias Alexander Gondan-Rochon 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie 

      

45. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie hat Kim Mi Lande bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Understanding the Role of Emotion Processing in 

Sleep Paralysis: A Neuroscientific Study Approach" notwendig sind. Für eine Überschreitung 

der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Matthias Alexander Gondan-Rochon 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie 

      

46. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Allgem., Anorgan. u. Theoret. Chemie hat 

Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. Dr. Klaus Liedl bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 

Projektes "Antibody Fv Interface Hydration as Driving Force of Germline Pairing " notwendig 

sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Fabian Dielmann 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Allgem., Anorgan. u. Theoret. Chemie 

      



47. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie hat assoz. Prof. Mag. Dr. 

Christoph Kreutz bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Struktur und Dynamik von 

Morpholino-modifizierter DNA/RNA" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 

haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas Magauer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie 

      

48. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie hat Dr. Laurin Flemmich 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Advancing Site-Specific Covalent Labeling of 

RNA: Engineering of Bifunctional Ligands for Enhanced RNA Functionalization" notwendig 

sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas Magauer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie 

      

49. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie hat Christoph Mitteregger 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Synthesis and properties of 1-deazainosine end 

inosine  

  



modified RNA" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas Magauer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie 

      

50. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie hat Nora Sechet bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Synthesis of Nidifocene and Exploration of its 

Bioactivity" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas Magauer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie 

      

51. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie hat Mag. Matthias Ganglberger bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Distinct protein interactomes in mouse rods and 

cones induced by a truncated Cav1.4 variant" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Andreas Bernkop-Schnürch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie 

      



52. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie hat Jonas Alois Stehlin bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Developing a Yeast-3-Hybrid Screening Platform for 

S. aureus Target Identification of Anti-Infective Natural Products" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Andreas Bernkop-Schnürch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie 

      

53. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Ruben 

Sommaruga bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Early warning, rapid eradication of 

alien fish and ecological recovery in an Alpine lake" notwendig sind. Für eine Überschreitung 

der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Birgit Christiane Schlick-Steiner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie 

      

54. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat Mag. Dr. Johannes Rüdisser bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm  

  



verantwortlich übertragenen Projektes "Druckkostenzuschuss Springer Nature" notwendig 

sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Birgit Christiane Schlick-Steiner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie 

      

55. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat Maud Tissink bis auf Widerruf 

zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich 

übertragenen Projektes "Single versus recurrent droughts: how increasing pre-exposure 

shapes grassland water and CO2 fluxes during drought" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Birgit Christiane Schlick-Steiner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie 

      

56. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik hat Univ.-

Prof. Mag. Dr. Paul Scheier bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "SASP 2026: 

XXVth Symposium on Atomic, Cluster and Surface Physics" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Alexander Kendl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik 

      



57. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik hat Univ.-

Prof. Dr. Roland Wester bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 

"Anschubfinanzierung doc.funds "Precision measurements with trapped ions and nano-

particles"" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Alexander Kendl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik 

      

58. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Biomedizinische 

Alternsforschung hat Maria Amalia Cavinato Nascimento bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen 

Projektes "Regulation of NIX-mediated mitochondrial quality control in senescent human 

dermal fibroblasts" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Birgit Weinberger 

Leiterin der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Biomedizinische Alternsforschung 

      

59. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat Mag. Dr. 

Bettina Sonntag bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Rare and common freshwater 



ciliates, their hosts, and their symbionts from Southeast Asia" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Otto Eerikki Seppälä 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee 

      

60. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften 

hat Nastaran Vatankhah Barazandeh bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Deep 

Learning Approach for Improving Prognostic Value of Dual CT Imaging of Brain Ischemic 

Stroke" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christoph Adam 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften 

      

61. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften 

hat Univ.-Prof. Dr. Lukas Georg Winiwarter bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 

Projektes "24. Internationale Geodätische Woche 2027" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christoph Adam 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften 

      



62. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Ass.-Prof. i. R. Dipl.-Ing. Dr. 

Ekkehard Steiner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung der ihm verantwortlich übertragenen Projekte "Durchführung von QVW-

Messungen bei L17 Schwellen inkl. Auswertungen, Untersuchung von Schienenbrüchen bei 

Kranbahnschienen" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Barbara Schneider-Muntau 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

      

63. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dr.-Ing. Markus 

Aufleger bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Überprüfung Talsperre mit 

Schaden " notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Barbara Schneider-Muntau 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

      

64. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Dr. Gertraud Medicus bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr  

  



verantwortlich übertragenen Projektes "Granular Perspectives" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Barbara Schneider-Muntau 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

      

65. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 

Robert Hofmann bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Auswertungen der Messdaten 

bei den Wildbachsperren - Hahnebaum 2" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Barbara Schneider-Muntau 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

      

66. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Martina 

Hauser bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "FloodMOD- Enhancement and 

validation of the fast flood model Dynamic CA-ffé using different event documentation types 

and modelling of past extreme precipitation events" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Barbara Schneider-Muntau 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

      



67. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Roman Lackner bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 

Projektes "Österreichischen Nationalkomitees für Theoretische und Angewandte Mechanik 

und Austrian Mechanics Day am Freitag " notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Streicher 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

      

68. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Robert Lang bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 

"Ermüdungsversuche an in Holzbauteilen eingeklebten Stahlteilen" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Streicher 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

 

69. Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und künstlerischen 

Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen Universitätspersonals 

Die Ausschreibung von Stellen der Universität Innsbruck erfolgt nicht über diesen Teil des 
Mitteilungsblatts, sondern kann im Karriereportal der Universität Innsbruck jeweils unter der  

  



betreffenden Stellenbezeichnung (Chiffre) abgerufen werden: 
http://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home  

Für die Redaktion:  

Dr. Veronika Allerberger-Schuller 

https://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home

